
 

 

 

 

 

 

 

An unsere Mitglieder 

 
 
W      14/2014 
 
 
Novelle (EU) Nr. 660/2014 der EU-Abfallverbringungsverordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 am 27.06.2014 im EU-Amtsblatt veröffentlicht  
 
 
I. Die Abfallverbringungsverordnung (EG) Nr. 1013/2006 ist das 

zentrale Instrument zur Lenkung grenzüberschreitender Abfall-
ströme. Sie regelt nicht nur die grenzüberschreitende Entsorgung 
im EU-Binnenmarkt, sondern auch den Im- und Export von 
Abfällen aus bzw. in die Europäische Gemeinschaft. 

 
Die Abfallverbringungsverordnung wurde mit der am 27. Juni 
2014 im EU-Amtsblatt veröffentlichten Verordnung (EU) Nr. 
660/214 novelliert, letztere ist vor wenigen Tagen in Kraft 
getreten und gilt ab dem 01. Januar 2016 unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 
 

II.  Mit der Verordnung werden insbesondere schärfere Vollzugskon-
trollen der Mitgliedstaaten eingeführt, um illegale Verbringungen 
wirksamer zu unterbinden. 

 
1.  Aus diesem Grunde wurden hierzu insbesondere die Vorschriften 

in Bezug auf die Durchführung/Durchsetzung der Kontrollen 
verschärft: 

 
- So können zur Feststellung, dass es sich bei zu 

verbringenden Stoffen oder Gegenständen nicht um Abfälle 
handelt, die an den Kontrollen beteiligten Behörden, die 
natürliche oder juristische Person, in deren Besitz sich der 
Stoff oder Gegenstand befindet oder die die Beförderung 
veranlasst hat, zur schriftlichen Nachweisführung 
auffordern. 
 

o Werden diese Nachweise nicht, nicht fristgerecht oder 
nur unzureichend erbracht, wird die Beförderung/ 
Verbringung als illegale Verbringung angesehen. 
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- Weiter können zur Feststellung, dass eine Verbringung von 
Abfällen im Einklang mit der Abfallverbringungsverord-
nung steht, die an den Kontrollen beteiligten Behörden von 
dem Notifizierenden, der die Verbringung veranlassenden 
Person, dem Besitzer, dem Transporteur, dem Empfänger 
und der die Abfälle entgegennehmenden Anlage verlangen, 
innerhalb einer von ihnen festgelegten Frist schriftliche 
Nachweise zu übermitteln. 

 
o Werden diese Nachweise nicht, nicht fristgerecht oder 

nur unzureichend erbracht, wird die betreffende 
Verbringung als illegale Verbringung angesehen. 

 
- Die Ergebnisse der Kontrollen und die ergriffenen 

Maßnahmen einschließlich verhängter Sanktionen sollen der 
Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht werden. 

 

2. Des Weiteren müssen Mitgliedstaaten zukünftig für ihr gesamtes 
geografisches Gebiet Kontrollpläne mit umfassenden, in der 
Verordnung aufgeführten Inhalten und Dokumentationspflichten 
für die Durchführung der Kontrollen erstellen.  

 
Bis zum 01. Januar 2017 müssen die Kontrollpläne von den 
Mitgliedstaaten erarbeitet werden. Sie werden alle drei Jahre 
überprüft und ggf. aktualisiert. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. RA Reinhard Fischer   gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner 
 
 
 
Anlage 


















